
Unternehmensflurbereinigung Vehlefanz – 2. Änderung Plan nach § 41 FlurbG                                                               7.1 Natura-2000-VP  

Natura-2000-Vorprüfung

Gem. § 34 (1) BNatSchG sind "Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit  
den  Erhaltungszielen  eines  Natura-2000-Gebietes  zu  überprüfen,  wenn  sie  einzeln  oder  im 
Zusammenwirken  mit  anderen  Projekten  oder  Plänen  geeignet  sind,  das  Gebiet  erheblich  zu 
beeinträchtigen". Der Plan nach § 41 FlurbG für das Unternehmensflurbereinigung Vehlefanz ist mit seinen 
darin enthaltenen feststellungsbezogenen Anlagen ein Projekt im Sinne dieses Paragraphen.

Im  Unternehmensflurbereinigungsverfahren befindet sich kein FFH- oder SPA-Gebiet. Insofern kann eine 
Beeinträchtigung  ausgeschlossen  werden  und  eine  Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung  ist  nicht 
erforderlich. 

1


